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Presseinformation - 295/04/2020 

Hinweise für Hygienemaßnahmen und Verhal-
tensregeln im Schülerverkehr – Infektions-
schutz nicht gefährden 

Das Ministerium für Verkehr teilt mit: 

Das Land, die kommunalen Spitzenverbände und die Branchenver-

bände Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und Verband 

Nordrhein-Westfälischer Omnibusunternehmen (NWO) haben Hinweise 

und Verhaltensregeln für einen besseren Infektionsschutz im Schüler-

verkehr erarbeitet. Für diese Hinweise startet jetzt die Kommunikation. 

Durch die schrittweise Aufnahme des Schulbetriebs ab Donnerstag (23. 

April 2020) in Nordrhein-Westfalen werden Schülerinnen und Schüler 

wieder mit Bus und Bahn zur Schule fahren. Die erarbeiteten Hinweise 

und Verhaltensregeln sollen allen Beteiligten als Orientierungshilfe ins-

besondere für das Verhalten von Schülerinnen und Schülern bei den 

Fahrten zur Schule dienen. Ziel ist es, die Ansteckungsgefahr so gering 

wie möglich zu halten. Schülerinnen und Schüler werden im Vorfeld ins-

besondere über Social Media informiert. 

 

Eine der dringenden Empfehlungen ist das Tragen von selbst mitge-

brachten Alltagsmasken, sogenannte Mund-Nasen-Masken. Die ab 

Montag (27. April) in Nordrhein-Westfalen bestehende Pflicht, im ÖPNV 

und beim Einkaufen eine Mund-Nasen-Bedeckung bzw. eine soge-

nannte Alltagsmaske zu tragen, gilt ab diesem Zeitpunkt auch für den 

gesamten Schülerverkehr. Darauf haben sich die Ministerpräsidentin 

von Rheinland-Pfalz sowie die Ministerpräsidenten von Nordrhein-West-

falen, Niedersachsen sowie dem Saarland heute verständigt. 

  

Zur schrittweisen Aufnahme des Schulbetriebs ab Donnerstag wird beim 

Einsteigen in Bus oder Straßenbahn darum gebeten, ausreichend Ab-

stand zu halten, damit es nicht zu Gedränge kommt. 
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Um das Corona-Virus weiterhin erfolgreich zu bekämpfen, appellieren 

das Land, die kommunalen Spitzenverbände und die Branchenver-

bände, die Hygieneregeln auf Grundlage der Empfehlungen des Robert-

Koch-Instituts, wie das Husten und Niesen in die Ellenbeuge, einzuhal-

ten. 

 

Schülerinnen und Schüler sollten überlegen, ob sie die Schule auch mit 

dem Fahrrad oder zu Fuß erreichen können, wenn für den Weg zur 

Schule nicht zwingend der ÖPNV oder der Schülerspezialverkehr ge-

nutzt werden muss. 

 

Die Verkehrsunternehmen werden dazu aufgerufen, Hygienemaßnah-

men in den Bussen zu verstärken und die Infektionsgefahr auch für Bus-

fahrerinnen und Busfahrer so gering wie möglich zu halten. 

Eine Liste mit allen Hinweisen und Verhaltensregeln für die Schülerbe-

förderung im ÖPNV und Schülerspezialverkehr ist als Anlage beigefügt. 

 
Pressekontakt: malte.schindler@vm.nrw.de, Tel. 0211 – 3843 – 1019 
 
Dieser Pressetext ist auch über das Internet verfügbar unter der Internet-
Adresse der Landesregierung www.land.nrw 
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